
Vorlage der öffentlichen Sitzung
des Gemeinderats

Walldorf, 26.06.2024/hl

Stadtverwaltung
WALLDORF

________________________________________________________________________________

TOP-Nr.: 7

BETREFF

Wahl ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters          

                                                                                                                                                                                  
HAUSHALTSAUSWIRKUNGEN

                                                                                                                                                                                  
HINZUZIEHUNG EXTERNER

                                                                                                                                                                                  
BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat beschließt, 

a) dass neben dem hauptamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters (Erster Beigeordneter) vier
ehrenamtliche Stellvertreter/innen des Bürgermeisters gemäß § 49 Abs.1 Satz 3 GO bestellt
werden und 

b) befindet durch Wahl über die eingereichten Vorschläge der Fraktionen in der Reihenfolge StRin
Katrin Siebold, StR ………….…, StR. Fredy Kempf und StR. Wilfried Weisbrod 

                                                                                                                                                                                  
SACHVERHALT

Nummer
GR 102/2024

Verfasser
EBG Steinmann

Az. des Betreffs
022.0; 022.1; 022.2 

Vorgänge
     



Der Gemeinderat hat in der Hauptsatzung von dem in der Gemeindeordnung festgelegten Recht
Gebrauch  gemacht,  einen  hauptamtlichen  Beigeordneten  zu  bestellen.  Der  gewählte  Erste
Beigeordnete ist ständiger, allgemeiner Stellvertreter und vertritt den Bürgermeister - unabhängig
von einer tatsächlich vorliegenden Verhinderung wie Urlaub oder Krankheit - ständig im gesamten
Wirkungskreis. 

Nach § 49 Abs. 1 Satz 3 GemO können darüber hinaus ehrenamtliche Stellvertreter aus der Mitte
des Gemeinderats bestellt werden, die den Bürgermeister im Falle seiner Verhinderung vertreten.
Sie sind Verhinderungs-Stellvertreter, das heißt, dass sie dann vertretungsberechtigt sind, wenn
Bürgermeister und Erster Beigeordneter verhindert sind. Ihre Zahl ist nicht in der Hauptsatzung
geregelt, sondern wird durch einfachen Beschluss des Gemeinderats festgelegt. 

Die  ehrenamtlichen  Stellvertreter  des  Bürgermeisters  werden  durch  Wahl  aus  der  Mitte  des
Gemeinderats nach den Grundsätzen des § 37 Abs. 7 GemO bestellt. Nach den Vorschlägen der
Fraktionen sind dies in nachstehender Reihenfolge:

1. ehrenamtlicher Stellvertreter: CDU –  StRin Katrin Siebold
2. ehrenamtlicher Stellvertreter: SPD  –  
3. ehrenamtlicher Stellvertreter: FDP  –  StR Fredy Kempf
4. ehrenamtlicher Stellvertreter: B90/Die Grünen –  StR Wilfried Weisbrod

Der Gemeinderat wird um entsprechende Entscheidung gebeten.

 

Matthias Renschler
Bürgermeister
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